
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Anzeigenauftrag im Sinne der nach-
folgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ist der Vertrag über die Veröf-
fentlichung einer oder mehrerer Anzei-
gen eines Werbungstreibenden oder
sonstigen Inserenten in einer Druck-
schrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröf-
fentlichung innerhalb eines Jahres nach
Vertragsabschluß abzurufen. Ist im Rah-
men eines Abschlusses das Recht zum
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt,
so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzu-
wickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist abge-
rufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber
berechtigt, innerhalb der vereinbarten
bzw. der in Ziff. 2 genannten Frist auch
über die im Auftrag genannte Anzeigen-
menge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen
nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu ver-
treten hat, so hat der Auftraggeber,
unbeschadet etwaiger weiterer Rechts-

verpflichtungen, den Unterschied zwi-
schen dem gewährten und dem der
tatsächlichen Abnahme entsprechenden
Nachlaß dem Verlag zu erstatten. Die
Erstattung entfällt, wenn die Nichterfül-
lung auf höherer Gewalt im Risikobe-
reich des Verlages beruht.

5. Aufträge für Anzeigen und Fremd-
beilagen, die erklärtermaßen ausschließ-
lich in bestimmten Nummern, bestimm-
ten Ausgaben oder an bestimmten Plät-
zen der Zeitschrift veröffentlicht werden
sollen, müssen so rechtzeitig beim Ver-
lag eingehen, daß dem Auftraggeber
noch vor Anzeigenschluß mitgeteilt wer-
den kann, wenn der Auftrag nicht aus-
zuführen ist.

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redak-
tionellen Gestaltung nicht als Anzeigen
erkennbar sind, werden als solche vom
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deut-
lich kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen-
aufträge – auch einzelne Abrufe im Rah-
men des Abschlusses – und Beilagen-
aufträge wegen des Inhalts, der Her-

für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitschriften

kunft oder der technischen Form nach
einheitlichen, sachlich gerechtfertigten
Grundsätzen des Verlages abzulehnen,
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder
behördliche Bestimmungen verstößt
oder deren Veröffentlichung für den
Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch
für Aufträge, die bei Geschäftsstellen,
Annahmestellen oder Vertretern aufge-
geben werden. Beilagenaufträge sind
für den Verlag erst nach Vorlage eines
Musters der Beilage und deren Billigung
bindend. Beilagen, die durch Format
oder Aufmachung beim Leser den Ein-
druck eines Bestandteils der Zeitschrift
erwecken oder Fremdanzeigen enthal-
ten, werden nicht angenommen. Die
Ablehnung eines Auftrags wird dem
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des
Anzeigentextes und einwandfreier
Druckunterlagen oder der Beilagen ist
der Auftraggeber verantwortlich. Für
erkennbar ungeeignete / beschädigte
Druckunterlagen fordert der Verlag
unverzüglich Ersatz an. Bei fernmünd-
lich aufgegebenen Anzeigen oder Kor-
rekturen kann eine Gewähr für die Rich-

tigkeit der Wiedergabe nicht übernom-
men werden. Der Verlag gewährleistet
für den belegten Titel übliche Druck-
qualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder
teilweise unleserlichem, unrichtigem
oder bei unvollständigem Abdruck der
Anzeige Anspruch auf Zahlungsminde-
rung oder eine einwandfreie Ersatzan-
zeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt
wurde. Läßt der Verlag eine ihm hierfür
gestellte angemessene Frist verstreichen
oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht
einwandfrei, so hat der Auftraggeber
ein Recht auf Zahlungsminderung oder
Rückgängigmachung des Auftrags.
Schadensersatzansprüche aus positiver
Forderungsverletzung, Verschulden bei
Vertragsabschluß und unerlaubter
Handlung sind – auch bei telefonischer
Auftragserteilung – ausgeschlossen.
Schadensersatzansprüche aus Unmög-
lichkeit der Leistung und Verzug sind
beschränkt auf Ersatz des vorhersehba-
ren Schadens und auf das für die betref-
fende Anzeige oder Beilage zu zahlende



Entgelt. Das gilt nicht für Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, sei-
nes gesetzlichen Vertreters und seines
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des
Verlages für Schäden wegen des Feh-
lens zugesicherter Eigenschaften bleibt
unberührt.
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr
haftet der Verlag darüber hinaus auch
nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfül-
lungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist
gegenüber Kaufleuten die Haftung für
grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach
auf den voraussehbaren Schaden bis zur
Höhe des betreffenden Anzeigenent-
gelts beschränkt. Reklamationen müs-
sen – außer bei nicht offensichtlichen
Mängeln – innerhalb von vier Wochen
nach Eingang von Rechnung und Beleg
geltend gemacht werden.

10. Probeabzüge werden nur auf aus-
drücklichen Wunsch geliefert. Der Auf-
traggeber trägt die Verantwortung für
die Richtigkeit der zurückgesandten Pro-
beabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der
bei der Übersendung des Probeabzugs
gesetzten Frist mitgeteilt werden. Nach
Ablauf der Frist gilt die Genehmigung
zum Druck als erteilt.

11. Falls der Auftraggeber nicht Voraus-
zahlung leistet, wird die Rechnung
sofort, möglichst aber 14 Tage nach
Veröffentlichung der Anzeige übersandt.
Die Rechnung ist innerhalb der aus der
Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der

Rechnung an laufenden Frist zu bezah-
len, sofern nicht im einzelnen Fall eine
andere Zahlungsfrist oder Vorauszah-
lung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe
für vorzeitige Zahlung werden nach der
Preisliste gewährt.

12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung
werden Zinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Verlag kann bei
Zahlungsverzug die weitere Ausführung
des laufenden Auftrags bis zur Bezah-
lung zurückstellen und für die restlichen
Anzeigen Vorauszahlungen verlangen.
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an
der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers
ist der Verlag berechtigt, auch während
der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne
Rücksicht auf ein ursprünglich verein-
bartes Zahlungsziel von der Vorauszah-
lung des Betrages und von dem Aus-
gleich offenstehender Rechnungsbeträ-
ge abhängig zu machen.

13. Der Verlag liefert mit der Rechnung
auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Kann
ein Beleg nicht mehr beschafft werden,
so tritt an seine Stelle eine rechtsver-
bindliche Bescheinigung des Verlages
über die Veröffentlichung und Verbrei-
tung der Anzeige.

14. Kosten für die Anfertigung bestell-
ter Druckstöcke, Matern und Zeichnun-
gen sowie für vom Auftraggeber ge-
wünschte oder zu vertretende erhebli-
che Änderungen ursprünglich verein-

barter Ausführungen hat der Auftrag-
geber zu tragen.

15. Bei Ziffernanzeigen wendet der Ver-
lag für die Verwahrung und rechtzeitige
Weitergabe der Angebote die Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns an. Ein-
schreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffern-
anzeigen werden nur auf dem normalen
Postwege weitergeleitet.
Der Verlag behält sich im Interesse und
zum Schutz des Auftraggebers das
Recht vor, die eingehenden Angebote
zur Ausschaltung von Mißbrauch des
Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öff-
nen. Zur Weiterleitung von geschäftli-
chen Anpreisungen und Vermittlungs-
angeboten ist der Verlag nicht ver-
pflichtet.

16. Anzeigenunterlagen, z. B. Filme,
Aufsichtsvorlagen werden nur auf be-
sondere Anforderung an den Auftrag-
geber zurückgesandt. Die Pflicht zur
Aufbewahrung endet drei Monate nach
Ablauf des Auftrages.

17. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist
Hannover.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen 
des Verlages
a) Die Werbungsmittler und Werbe-
agenturen sind verpflichtet, sich in ihren
Angeboten, Verträgen und Abrechnun-
gen mit den Werbebetreibenden an die
Preisliste des Verlages zu halten. Die
vom Verlag gewährte Mittlungsvergü-

tung darf an den Auftraggeber weder
ganz noch teilweise weitergegeben
werden.
b) Alle gegenwärtigen und künftigen
Forderungen der Agentur gegenüber
dem Auftraggeber, die Insertion und
eventuelle Zusatzkosten betreffend,
sind an den Verlag abgetreten. Die
Agentur ist ermächtigt, die abgetrete-
ne Forderung so lange einzuziehen, wie
sie der vertragsgemäßen Zahlungs-
pflicht dem Verlag gegenüber nach-
kommt. Der Verlag ist grundsätzlich
berechtigt, die Abtretung offenzulegen
und die Forderung selbst einzuziehen.
c) Aufträge gelten erst dann als abge-
schlossen, wenn sie vom Verlag ange-
nommen und schriftlich bestätigt wurden.
d) Ändert sich der Tarif, dann treten die
neuen Bedingungen auch für die laufen-
den Aufträge in Kraft, sofern nicht aus-
drücklich eine andere Vereinbarung
getroffen ist. Dies gilt gegenüber Nicht-
kaufleuten nicht bei Aufträgen, die inner-
halb von vier Monaten nach Vertrags-
abschluß abgewickelt werden sollen.
e) Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen
höherer Gewalt, z. B. bei Arbeitskämp-
fen, Beschlagnahme u. dgl., hat der
Verlag Anspruch auf volle Bezahlung
der veröffentlichten Anzeigen.
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